
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 7. Juli 2015 
GZ. BMF-310205/0110-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4975/J vom 8. Mai 2015 der Abgeordneten 

Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 11.: 

Diese Fragen beziehen sich auf Angelegenheiten, die nicht Gegenstand der Vollziehung 

durch das Bundesministerium für Finanzen oder vom Interpellationsrecht umfasst sind. 

Vom Bundesministerium für Finanzen werden ausschließlich die Rechte der Republik 

Österreich als Alleineigentümerin der Österreichischen Bundes- und Industriebeteiligungen 

GmbH (ÖBIB) wahrgenommen. Dabei hat das Bundesministerium für Finanzen nach der 

bestehenden Gesetzeslage keine Möglichkeit, Entscheidungen von Organen der OMV als 

einer zu 31,5 % im Eigentum der ÖBIB stehenden Gesellschaft zu beeinflussen. 

Die vorliegenden Fragen betreffen Entscheidungen von Organen der OMV und somit keine in 

die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen fallenden Gegenstände der 

Vollziehung, insbesondere auch keine Angelegenheiten der Verwaltung des Bundes als 

Träger von Privatrechten und sind somit von dem in Art 52 Abs 2 B-VG iVm 

§ 90 Geschäftsordnungsgesetz 1975 determinierten Fragerecht nicht erfasst. Die in der 

Anfrage genannten Informationen liegen dem Bundesministerium für Finanzen nicht vor. 
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Die ÖBIB hält in einer dem Bundesministerium für Finanzen erteilten Information fest, dass 

die OMV in allen Regionen, in denen sie tätig ist, die höchsten Sicherheitsstandards der 

Branche erfüllt. Diese Sicherheits- und Umweltstandards werden auch laufend vom 

Aufsichtsrat der Gesellschaft beobachtet. Über konkrete zukünftige Projekte der OMV kann 

auch im Hinblick auf die aktienrechtliche Verschwiegenheitspflicht keine nähere Angabe 

gemacht werden. 

 

Zu 12.: 

Seitens des Bundesministeriums für Finanzen wurden keine Förderungen ausbezahlt; es gab 

auch keinen entsprechenden Antrag der OMV an das Bundesministerium für Finanzen. 

 

Zu 13.: 

Informationen der ÖBIB zu folge, gehören Notfallpläne im Falle von technischen Gebrechen 

und Ölaustritten zum Kern der hohen OMV-Sicherheitsstandards. Keine Explorationsaktivität 

dürfe ohne Einhaltung derselben erfolgen. Über Veröffentlichungen liegen dem 

Bundesministerium für Finanzen keine Informationen vor. 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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